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(54) Vorrichtung zur Führung eines Auszugs und Möbel mit einer solchen Vorrichtung

(57) Es wird eine Vorrichtung zur Führung eines
Schubelements vorgeschlagen, das mittels der Vorrich-
tung an einem Wandabschnitt verschieblich bewegbar
ist, wobei die Vorrichtung eine Trägerschiene (2), eine
Auszugschiene (4) und eine Mittelschiene (3) und Lager-
mittel umfasst. Erfindungsgemäß weisen die Lagermittel
wenigstens drei Lagerrollen (14) mit einer konkav ge-
formten Lagerfläche (15), und Wälzlagerelemente mit je-
weils einer konvex geformten Lagerfläche auf, wobei ei-
ne Lastübertragung der Lagermittel über die Lagerflä-
chen (15) erfolgt, und wobei an der Mittelschiene (3) ein

Stegabschnitt (16, 17) ausgebildet ist, wobei die erste
und zweite Lauffläche (16b, 17b, 16a, 17a) über die Ma-
terialdicke des Stegabschnitts (16, 17) voneinander be-
abstandet sind, so dass bei einer Verschiebebewegung
der Schienen die Lagerrollen (14) über die konkave La-
gerfläche (15) mit einem Abschnitt der innenseitigen
zweiten Lauffläche (16a, 17a) zusammenwirken und die
Wälzlagerelemente über die jeweilige konvexe Lagerflä-
che an einem Abschnitt der außenseitigen ersten Lauf-
fläche (16b, 17b) abrollen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Im Möbelbereich bzw. insbesondere bei Kü-
chenmöbeln sind Vorrichtungen zur Führung eines
Schubelements wie z. B. einer Schublade oder eines
Gargutträgers wie einem Backblech oder einem Ablage-
gitter bekannt. Bei sogenannten Vollauszügen mit zuein-
ander verschieblichen Schienen wird eine Trägerschiene
an einem positionsfesten Gegenabschnitt bzw. einem In-
nen-Wandabschnitt wie z. B. einer Seitenwand eines Kü-
chengerätes oder einer Korpuswand eines Möbelkorpus
angebracht. An der Trägerschiene ist eine Mittelschiene
und an der Mittelschiene eine mit dem Schubelement
verbindbare Auszugschiene aufgenommen. Zwischen
der Trägerschiene und der Mittelschiene und zwischen
der Mittelschiene und der Auszugschiene sind lastüber-
tragende Lagermittel zur beweglichen Lagerung der
Schienen zueinander vorhanden. Mit den Lagermitteln
wird eine geräusch- und reibungsarme lineare Verschie-
bebewegung der Mittel- und der Auszugschiene in beide
Bewegungsrichtungen über die gesamte Ausziehlänge
der Vorrichtung ermöglicht. Gerade im Küchenmöbelbe-
reich müssen die Führungen einerseits komplexen An-
forderungen genügen und andererseits kompakt und
dauerhaft zuverlässig bzw. stabil ausgebildet sein. Dies
trifft insbesondere auf Führungen für z. B. Back- oder
Grillöfen, Kühl- oder Gefrierschränke zu.

Aufgabe und Vorteile der Erfindung

[0002] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein-
leitend genannte Vorrichtungen bzw. Möbel im Hinblick
auf eine technisch und wirtschaftlich vorteilhafte Weise
bereitzustellen, insbesondere im Hinblick auf besonders
zuverlässige bzw. langlebige und platzsparende Führun-
gen für unterschiedliche komplexe Anforderungen.
[0003] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen
Ansprüche gelöst.
[0004] Die abhängigen Ansprüche thematisieren vor-
teilhafte Weiterbildungen der Erfindung.
[0005] Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung
zur Führung eines Schubelements, das mittels der Vor-
richtung an einem Wandabschnitt verschieblich beweg-
bar ist, wobei die Vorrichtung eine an dem
Wandabschnitt befestigbare Trägerschiene, eine dem
Auszug zuordenbare Auszugschiene und eine zwischen
der Auszugschiene und der Trägerschiene wirkende Mit-
telschiene umfasst, und lastübertragende Lagermittel
zur beweglichen Lagerung der Schienen zueinander vor-
handen sind, um eine Verschiebebewegung der Schie-
nen über eine Ausziehlänge der Schienen zu ermögli-
chen.
[0006] Der Kern der Erfindung liegt darin, dass die last-
übertragenden Lagermittel wenigstens drei zwischen der
Trägerschiene und der Mittelschiene vorhandene Lager-
rollen mit jeweils einer konkav geformten Lagerfläche,

und zwischen der Mittelschiene und der Auszugschiene
vorhandene Wälzlagerelemente mit jeweils einer konvex
geformten Lagerfläche aufweisen, wobei eine Lastüber-
tragung der Lagermittel über die Lagerflächen erfolgt,
und wobei an der Mittelschiene ein Stegabschnitt aus-
gebildet ist, der außenseitig eine erste Lauffläche und
innenseitig eine zweite Lauffläche aufweist, wobei die
erste und zweite Lauffläche über die Materialdicke des
Stegabschnitts voneinander beabstandet sind, so dass
bei einer Verschiebebewegung der Schienen die Lager-
rollen über die konkave Lagerfläche mit einem Abschnitt
der innenseitigen zweiten Lauffläche zusammenwirken
und die Wälzlagerelemente über die jeweilige konvexe
Lagerfläche an einem Abschnitt der außenseitigen ers-
ten Lauffläche abrollen.
[0007] Dies ermöglicht eine insgesamt sehr kompakt
bauende und damit platzsparende und zuverlässig ar-
beitende Führungsvorrichtung, mit der insbesondere ei-
ne geräuscharme und ruckfreie Verschiebebewegung
der Mittel- und Auszugschiene realisierbar ist. Die kom-
pakte Bauweise ist insbesondere durch die Kombination
der konkaven Lagerfläche der Lagerrollen mit der kon-
vexen Lagerfläche der Wälzlagerelemente möglich. In
diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, dass die La-
gerrollen und die Wälzlagerelemente auf dem gleichen
Abschnitt bzw. dem Stegabschnitt der Mittelschiene ab-
rollen, nur an gegenüberliegenden Seiten des Stegab-
schnitts. Damit ist es möglich, die Lagerrollen und die
Wälzlagerelemente vertikal untereinander bzw. überei-
nander anzuordnen, was platzsparend ist.
[0008] Vorteilhafterweise weisen sämtliche Lagerrol-
len untereinander die gleiche Abmessung auf. Entspre-
chend ist es vorteilhaft, wenn sämtliche Wälzlagerele-
mente untereinander gleichförmig sind.
[0009] Die Lagerrollen und die Wälzlagerelemente
sind über einen gemeinsamen Abschnitt bzw. über eine
gemeinsamen horizontale Breite der Führung vorhan-
den, was insbesondere im Hinblick auf eine damit mög-
liche vergleichsweise geringe horizontale Breite der Füh-
rung vorteilhaft ist. Bezogen auf einen Montagezustand
der Führung weisen die Lagerrollen eine in der Horizon-
talen gemessene Breite bzw. eine zur Drehachse der
Lagerrollen axiale Abmessung auf, welche vorteilhafter-
weise eine in der gleichen Richtung gemessenen Breite
der Wälzlagerelemente zumindest nahezu entspricht.
Sind die Wälzlagerelemente z. B. kugelförmig entspricht
die axiale Abmessung einer Lagerrolle bzw. deren Breite
zumindest annähernd dem Durchmesser eines kugelför-
migen Wälzlagerelements.
[0010] Bezogen auf einen Montagezustand der Vor-
richtung ist insgesamt damit vorteilhaft eine vergleichs-
weise geringe Breite der Vorrichtung in horizontaler Rich-
tung bzw. quer zur Verschieberichtung bzw. in axialer
Richtung zur Drehachse der Lagerrollen realisierbar. Ins-
besondere sind die lastübertragenden Lagermittel und
die Mittelschiene derart aufeinander abgestimmt, dass
vorteilhaft eine Gesamtbreite der Vorrichtung möglich ist,
welche im Bereich des dreifachen Wertes der Breite einer
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Lagerrolle bzw. des Durchmessers eines Wälzlagerele-
ments liegt. Die Maximal- bzw. Gesamtbreite der Vor-
richtung erstreckt sich quer zur Längsrichtung der Schie-
nen insbes. von einer der Mittelschiene abgewandten
Seite der Auszugschiene bis zu einer dem
Wandabschnitt zugewandten Seite der Trägerschiene.
[0011] Die erfindungsgemäße Vorrichtung betrifft ins-
besondere Vorrichtungen zur Führung eines ausziehba-
ren bzw. einschiebbaren Kühlschrankauszugs oder ei-
nes Gargutträgers, der seitlich jeweils an gegenüberlie-
genden Seitenwänden einer Backmuffel eines Backo-
fens über jeweils eine erfindungsgemäße Vorrichtung
anbringbar ist.
[0012] Die Trägerschiene weist vorteilhaft eine Länge
in Verschieberichtung der Schienen auf, welche geringer
ist als die Länge der Mittelschiene bzw. der Auszugschie-
ne. Die Länge der Trägerschiene ist dabei angenähert
so groß, wie die Länge, über welche sich die Gesamtheit
der Wälzlagerelemente in Verschieberichtung erstreckt.
Die Länge der Trägerschiene beträgt bevorzugt bei-
spielsweise 30 bis 50 % der Länge der Mittelschiene.
[0013] Es ist aber auch eine Trägerschienenlänge
möglich, welche z. B. der Länge der Mittelschiene ent-
spricht.
[0014] Bei kürzerer Trägerschiene ist vorteilhafterwei-
se ist die im Nutzzustand der Vorrichtung positionsfeste
Trägerschiene in der in Ausschieberichtung vorderen
Hälfte der Erstreckung der Vorrichtung positioniert, wenn
man den teleskopartig zusammengeschobenen Zustand
der Schienen betrachtet. Dies ist beispielsweise für die
Montage der Vorrichtung an dem Wandabschnitt vorteil-
haft. Denn dort herrscht eine leichtere Zugänglichkeit an
den Wandabschnitt über eine entsprechende Öffnung an
der Vorderseite des betreffenden Möbels bzw. Backo-
fens.
[0015] Vorteilhafterweise weist die Mittelschiene be-
zogen auf den Nutzzustand der Vorrichtung einen oberen
Stegabschnitt und einen gegenüberliegenden unteren
Stegabschnitt auf, wobei zwischen den beiden Stegab-
schnitten ein Bereich bereitgestellt ist, in welchem die
wenigstens drei Lagerrollen vorhanden sind. Dies ist eine
besonders vorteilhafte Anordnung, insbesondere im Hin-
blick auf eine platzsparende Ausführung der Vorrichtung
und einen geringen Materialeinsatz.
[0016] Auch ist es vorteilhaft, dass der obere Stegab-
schnitt und der untere Stegabschnitt gleichartig mit einer
außenseitigen ersten Lauffläche und einer innenseitigen
zweiten Lauffläche ausgebildet sind. Vorteilhafterweise
ist die erste Lauffläche konkav und die zweite Lauffläche
konvex gebildet.
[0017] Die beiden vorteilhaft identischen Stegab-
schnitte sind über ihre gesamte Länge gleichbleibend
bzw. durchgehend konkavkonvex im Schnitt quer zur
Längserstreckung der Mittelschiene. Damit bildet jeder
Stegabschnitt, sowohl außen- als auch innseitig, über
die gesamte Länge der Mittelschiene eine linear sich er-
streckende Lauffläche für die lastübertragenden Lager-
mittel. Die beiden Stegabschnitte stellen demgemäß

kompakt vier Laufflächen bereit.
[0018] Die Mittelschiene weist vorteilhaft eine symme-
trische Form auf, wobei die Herstellung der Mittelschiene
vergleichsweise einfach möglich ist. Jeder Stegabschnitt
ist definiert vorgegeben ausgeformt, so dass die außen-
seitige erste Lauffläche konkav gebogen ist bzw. eine
rinnenartige Form aufweist. Die innenseitige zweite Lauf-
fläche ist entsprechend konvex gebogen und bildet damit
eine längliche gewölbte Erhöhung, welche passend ein-
greifend sich an die konkav geformte Lagerfläche der
jeweiligen Lagerrollen im Kontaktbereich zwischen Lauf-
fläche und Lagerrolle anschmiegt.
[0019] Insbesondere ist es vorteilhaft, dass die Mittel-
schiene einstückig aus einem gebogen hergestellten
Blechmaterial gebildet ist.
[0020] Die gegenüberliegenden Stegabschnitte sind z.
B. über einen vertikalen Zwischen- bzw. Blechabschnitt
miteinander verbunden. Am Zwischenabschnitt schließt
an einer oberen Längskante des Zwischenabschnitts der
obere Stegabschnitt und an einer unteren Längskante
des Zwischenabschnitts der untere Stegabschnitt durch
insbesondere eine Umbiegung an.
[0021] Die Stegabschnitte erstrecken sich insbeson-
dere über die gesamte Längserstreckung der Mittel-
schiene der Vorrichtung, womit vorteilhaft in jeder mög-
lichen Verschiebestellung der Vorrichtung sich die Wälz-
lagerelemente und die Lagerrollen an der Mittelschiene
bzw. den Stegabschnitten abstützen bzw. daran abrol-
len.
[0022] Die Breite der Stegabschnitte, quer zur Längs-
richtung der Mittelschiene betrachtet, ist im Wesentli-
chen auf die Breite der untereinander identischen Wälz-
lagerelemente bzw. auf die Breite der vorteilhaft unter-
einander identischen Lagerrollen abgestimmt. Vorteil-
haft entspricht die Breite der Wälzlagerelemente und der
Lagerrollen zumindest angenähert der Breite der Ste-
gabschnitte.
[0023] Auch ist es vorteilhaft, dass die Wälzlagerele-
mente zwischen der außenseitigen ersten Lauffläche
und einem Auszugschienen-Stegabschnitt, welcher der
außenseitigen ersten Lauffläche gegenüber liegt, ange-
ordnet sind. Insbesondere ist bei einer Anordnung mit
einem oberen und einem unteren Stegabschnitt an der
Mittelschiene jeweils ein dazugehöriger Auszugschie-
nen-Stegabschnitt vorhanden. Dies ist kompakt bauend
und sorgt für eine hohe Laufruhe bei der Verschiebebe-
wegung zwischen der Auszug- und der Mittelschiene. Mit
dem Auszugschienen-Stegabschnitt wird ein definiert
vorgegeben ausgebildeter Spaltbereich zwischen der
Auszugschiene und der Mittelschiene für eine optimierte
Unterbringung und Positionierung der Wälzlagerelemen-
te bereitgestellt.
[0024] Es ist überdies vorteilhaft, dass die Auszug-
schiene einen oberen Auszugschienen-Stegabschnitt
umfasst, welcher dem oberen Stegabschnitt der Mittel-
schiene zugeordnet ist, und einem unteren Auszugschie-
nen-Stegabschnitt umfasst, welcher dem unteren Ste-
gabschnitt der Mittelschiene zugeordnet ist.
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[0025] Die Auszugschienen-Stegabschnitte weisen
über deren Länge innenseitig jeweils eine konkave Wöl-
bung auf, welche auf die konvexe Form der Lagerfläche
der jeweiligen Wälzlagerelemente passend abgestimmt
ist bzw. einen durchgehenden Lagerkontakt der Auszug-
schienen-Stegabschnitte an den jeweiligen Abschnitten
der Wälzlagerelemente bewirkt.
[0026] Des Weiteren wird eine einfache Herstellung
der Auszugschiene ermöglicht.
[0027] Eine vorteilhafte Modifikation des Erfindungs-
gegenstandes zeichnet sich dadurch aus, dass die Wälz-
lagerelemente obere Wälzlagerelemente und untere
Wälzlagerelemente umfassen, wobei die oberen Wälz-
lagerelemente zwischen dem oberen Auszugschienen-
Stegabschnitt und dem oberen Stegabschnitt der Mittel-
schiene und die unteren Wälzlagerelemente zwischen
dem unteren Auszugschienen-Stegabschnitt und dem
unteren Stegabschnitt der Mittelschiene vorhanden sind.
Insbesondere sind obere Wälzlagerelemente und verti-
kal weiter unten vorhandene untere Wälzlagerelemente
über einen gemeinsamen Laufwagen bzw. einen ge-
meinsamen Käfig aufgenommen. Damit sind die Wälz-
lagerelemente zueinander dauerhaft vorgegeben positi-
oniert. Der Käfig kann aus einem dünnen gebogenen
Blech gebildet sein, welches vorteilhaft sich über einen
vergleichsweise dünnen Spaltbereich zwischen der Aus-
zugschiene und der Mittelschiene erstreckt.
[0028] Der obere und der untere Auszugschienen-Ste-
gabschnitt umgreifen jeweils einen Abschnitt der dazu-
gehörigen Wälzlagerelemente außen derart, dass die
Auszugschiene in Verschieberichtung mittels der Wälz-
lagerelemente sauber gleitend relativ zur Mittelschiene
beweglich ist. Außerdem umgreift die Auszugschiene
oben und unten die sich an der Mittelschiene abstützen-
den Wälzlagerelemente klammerartig, wobei die Aus-
zugschiene in Richtung quer zur Verschieberichtung der-
art fixiert ist, dass in diese Richtung ein nahezu spielfreier
Zusammenhalt der beiden Schienen erreicht wird, was
insgesamt eine hohe Laufruhe und exakte Führung bei
der Verschiebbewegung bewirkt.
[0029] Vorteilhafterweise sind die Lagerrollen an der
Trägerschiene aufgenommen. Insbesondere sind die La-
gerrollen an einem vertikalen schmalen Blechabschnitt
der Trägerschiene vorhanden, zum Beispiel über an der
Trägerschiene fixierte Lagerzapfen drehbar gelagert.
Der Blechabschnitt der Trägerschiene reicht vorteilhaft
in den Bereich einer halben Höhe der Mittelschiene, so
dass die Lagerrollen in einen freien Zwischenraum der
Mittelschiene zwischen dem oberen und dem unteren
Stegabschnitt eingreifen. Die Lagerrollen weisen vorteil-
haft einen mittleren Außendurchmesser auf, welcher nur
wenig geringer als der vertikale mittlere Abstand zwi-
schen dem oberen und dem unteren Stegabschnitt ist.
Vorteilhaft sind wenigstens drei bzw. genau vier Lager-
rollen an der Trägerschiene aufgenommen.
[0030] Die Lagerrollen sind vorteilhaft derart abge-
stimmt, dass bei der Verschiebebewegung der Schienen
der Stegabschnitt tangential am Außenumfang der La-

gerrollen vorbeibewegt wird und dabei aufgrund von Rei-
bung die Lagerrollen eine Drehbewegung ausführen. Da-
bei wird eine auf der Mittelschiene wirkende Last über
die Lagerrollen auf die Trägerschiene und von dort in den
Wandabschnitt abgeführt.
[0031] Mehrere Lagerrollen sind vorteilhaft über die
Länge der Trägerschiene versetzt zueinander vorhan-
den, wobei wenigstens zwei obere Lagerrollen vorhan-
den sind, welche zu wenigstens einer weiteren unteren
Lagerrolle vertikal etwas nach oben versetzt sind. Dabei
gelangen die oberen Lagerrollen mit der innenseitigen
zweiten Lauffläche des oberen Stegabschnitts in Abroll-
kontakt und die wenigstens eine weitere untere Lager-
rolle gelangt an der innenseitigen ersten Lauffläche des
unteren Stegabschnitts in Abrollkontakt.
[0032] Sind beispielsweise genau drei Lagerrollen an
der Trägerschiene vorhanden, existieren zwei obere und
eine untere Lagerrolle, welche in Längsrichtung der Trä-
gerschiene zwischen den oberen Lagerrollen positioniert
ist.
[0033] Bei vier Lagerrollen existieren vorteilhaft zwei
auf gleicher Höhe liegende obere Lagerrollen und zwei
ebenfalls auf gleicher Höhe liegende untere Lagerrollen,
wobei in Ausschieberichtung der Vorrichtung eine vor-
derste bzw. erste und eine letzte Lagerrolle oben vor-
handen sind und die beiden weiteren etwas nach unten
versetzten Lagerrollen dazwischen bzw. an zweiter und
dritter Stelle vorhanden sind.
[0034] Eine alternative erfindungsgemäße Ausbildung
der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die La-
gerrollen an einem Rollenträger aufgenommen sind, der
zwischen der Trägerschiene und der Mittelschiene vor-
handen ist. Der Rollenträger ist ein zur Trägerschiene
und Mittelschiene separates Trägerelement an dem alle
oder eine Gruppe von Lagerrollen zueinander definiert
positioniert aufgenommen sind.
[0035] Diese alternative Ausführungsform weist dem-
nach insbesondere keine an der Trägerschiene gelager-
ten Lagerrollen auf. Der Rollenträger weist vorteilhaft für
jede Lagerrolle einen zugehörigen eigenen Lagerstift
oder -bolzen auf, an dem eine Lagerrolle drehbar gela-
gert ist.
[0036] Vorteilhafterweise ist ein Rollenpaar mit einer
oberen Lagerrolle und einer unteren Lagerrolle vorgese-
hen, deren jeweilige Drehachsen zueinander ausgerich-
tet sind. Insbesondere sind die beiden Drehachsen für
die beiden Lagerrollen des Rollenpaars zueinander pa-
rallel ausgerichtet und auf einer gemeinsamen vertikalen
Linie bezogen auf eine Ausrichtung der Vorrichtung in
einem Nutzzustand. Ein Rollenpaar besteht insbesonde-
re aus zwei identischen Lagerrollen, jeweils mit konkav
geformter zur Lagerrollendrehachse umfänglicher La-
gerfläche. Die Lagerrollen sind insbesondere an dem
Rollenträger aufgenommen.
[0037] Vorteilhafterweise sind insbesondere mehrere
gleichartige Rollenpaare vorhanden zum Beispiel je nach
Schienen- bzw. Ausziehlänge der Vorrichtung insgesamt
sechzehn oder acht an der Vorrichtung zwischen der Trä-
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ger- und Mittelschiene wirkende Rollenpaare vorhanden.
Bei acht Rollenpaaren mit 16 Lagerrollen sind diese vor-
teilhaft zum Beispiel in zwei gleichen Gruppen zu jeweils
vier Rollenpaaren aufgeteilt, wobei jede Gruppe in Ver-
schieberichtung der Schienen zueinander gleichmäßig
beabstandete vier Rollenpaare aufweist.
[0038] Auch ist es vorteilhaft, dass bei einer Verschie-
bebewegung der Schienen zumindest eine Lagerrolle
des Rollenpaars zwischen einem Abschnitt der Träger-
schiene und einem Abschnitt der Mittelschiene abrollt.
Insbesondere rollen beide Lagerrollen des Rollenpaares
jeweils an der Trägerschiene und der Mittelschiene ab.
Dies ermöglicht eine besonders geräuscharme und ruck-
freie Verschiebbewegung der Schienen im Betrieb der
Vorrichtung.
[0039] Weiter ist es vorteilhaft, dass das Rollenpaar
eine obere Lagerrolle aufweist, deren Lagerfläche mit
dem oberen Stegabschnitt und einer Lauffläche der Trä-
gerschiene zusammenwirkt. Die jeweils oberen Lager-
rollen der Rollenpaare rollen am oberen Stegabschnitt
an dessen innenseitiger zweiter Lauffläche ab.
[0040] Die Trägerschiene weist vorteilhaft einen sich
in horizontaler Richtung erstreckenden Laufflächensteg
mit einer Oberseite auf, welche für die obere Lagerrolle
für deren unterseitige Abstützung eine konvexe Laufflä-
che bereitstellt. Die oberseitig an dem Laufflächensteg
vorhandene konvexe Lauffläche ist entsprechend der
konvexen Form der innenseitigen zweiten Lauffläche des
oberen Stegabschnitts der Mittelschiene ausgebildet
bzw. entsprechend der Gegenform zur konkaven Lager-
fläche der oberen Lagerrolle.
[0041] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Rollen-
paar eine untere Lagerrolle aufweist, deren Lagerfläche
mit dem unteren Stegabschnitt und einer Lauffläche der
Trägerschiene zusammenwirkt. Die jeweils unteren La-
gerrollen der Rollenpaare rollen bevorzugt am unteren
Stegabschnitt an dessen innenseitiger zweiter Laufflä-
che ab.
[0042] Außerdem rollen die jeweils unteren Lagerrol-
len der Rollenpaare oberhalb am Laufflächensteg auf
dessen Unterseite ab. Die unterseitig an dem Laufflä-
chensteg vorhandene konvexe Lauffläche ist entspre-
chend der konvexen Form der innenseitigen zweiten
Lauffläche des unteren Stegabschnitts der Mittelschiene
ausgebildet bzw. entsprechend der Gegenform zur kon-
kaven Lagerfläche der unteren Lagerrolle.
[0043] Die Erfindung betrifft außerdem ein Möbel mit
einem Korpus und/oder einem Wandabschnitt, an dem
Schubelement verschieblich bewegbar aufgenommen
ist, wobei eine Vorrichtung gemäß einer der oben ge-
nannten Varianten vorhanden ist. Damit lassen sich die
zur erfindungsgemäßen Vorrichtung diskutierten Zu-
sammenhänge und Vorteile an dem Möbel entsprechend
realisieren. Insbesondere ist dies für Küchenmöbel wie
Backöfen, Kühlschränke und dergleichen vorteilhaft. Die
verwendete erfindungsgemäße Vorrichtung ist insbe-
sondere hitzebeständig ausgestaltet, falls beispielswei-

se eine Nutzung in einem Backofen erfolgt.

Figurenbeschreibung:

[0044] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind anhand zweier schematisiert dargestellter erfin-
dungsgemäßer Ausführungsbeispiele näher erläutert.
Im Einzelnen zeigt:

Figur 1 perspektivisch eine erste erfindungsgemäße
Vorrichtung in einem zusammengeschobe-
nen Zustand,

Figur 2 einen Schnitt durch die Vorrichtung gemäß Fi-
gur 1 entlang der Schnittlinie A-A in Figur 1,
wobei eine Ausrichtung der Vorrichtung in ei-
nem Nutz- bzw. Einbauzustand der Vorrich-
tung dargestellt ist,

Figur 3 eine weitere Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung in einem ausein-
andergezogenen Zustand in perspektivischer
Ansicht,

Figur 4 die Vorrichtung gemäß Figur 3 im zusammen-
geschobenen Zustand,

Figur 5 einen Schnitt durch die Vorrichtung gemäß Fi-
gur 4 entlang der Schnittlinie B-B in Figur 4
und

Figur 6 Figur 5 vergrößert.

[0045] Zum Verständnis der nachfolgend verwende-
ten Begriffe vertikal und horizontal, wobei auf einen Nutz-
bzw. Einbauzustand der in den Figuren gezeigten erfin-
dungsgemäßen Vorrichtungen Bezug genommen ist, ist
in Figur 2 eine Bezugslinie V für eine vertikale Richtung
und eine Bezugslinie H für ein horizontale Richtung ein-
gezeichnet, welche entsprechend auch für die weiteren
Figuren zugrundezulegen ist. Weitere horizontale Rich-
tungen ergeben sich parallel zur Bezugslinie H, welche
sich durch Drehung der Bezugslinie H um den Schnitt-
punkt der Bezugslinie V mit der Bezugslinie H ergeben.
Insbesondere ergibt sich eine Verschieberichtung bei der
erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß Figur 2, welche
parallel zur Bezugslinie H aber senkrecht zu dieser bzw.
senkrecht zur Zeichenebene verläuft.
[0046] Figur 1 zeigt eine als Vollauszug 1 ausgebildete
erfindungsgemäße Vorrichtung perspektivisch schräg
von oben, welche insbesondere z. B. für einen Gargut-
träger wie ein Backblech oder ein Ablagegitter des Back-
ofens vorteilhaft ist. Für die lineare horizontale Ver-
schiebbarkeit des nicht gezeigten Gargutträgers sind da-
ran an beiden Längsseiten angreifend zwei entsprechen-
de Vollauszüge 1 notwendig, welche an jeweiligen ge-
genüberliegenden Seitenwänden einer Backmuffel des
Backofens aufgenommen sind, so dass sich zwischen
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den Seitenwänden der Backmuffel der mit den Vollaus-
zügen eingeschobene Gargutträger horizontal und in der
Tiefe der Backmuffel erstreckt bzw. aus dieser unter den
sich teleskopisch gleichartig verlängernden Vollauszü-
gen herausbewegbar ist.
[0047] Der Vollauszug 1 umfasst drei aus einem Blech-
material bestehende Schienenkörper mit einer ver-
gleichsweise kurzen an einem vertikalen Seiten-
wandabschnitt der Backmuffel fest positionierbare Trä-
gerschiene 2, einer Mittelschiene 3 und einer Auszug-
schiene 4. Die Trägerschiene 2 wird vorteilhaft im vor-
deren Bereich der Backmuffel bzw. nahe der Backmuffel-
Öffnung angebracht. Zwischen der Auszugschiene 4 und
der Mittelschiene 3 wirken erste lastübertragende Lager-
mittel, welche hier durch einen Rollenwagen bzw. Wälz-
lagerkäfig 5 mit daran aufgenommenen Wälzlagerele-
menten 6 gebildet ist. Die Wälzlagerelemente 6 sind als
untereinander identische Wälzlagerkugeln 7 ausgebil-
det. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind zwischen
der Auszugschiene 4 und der Mittelschiene 3 wirkende
acht Wä.lzlagerkugeln 7 im oberen Bereich des Vollaus-
zugs 1 und weitere acht Wälzlagerkugeln 7 im unteren
Bereich des Vollauszugs 1 vorhanden.
[0048] Die Trägerschiene 2 umfasst einen flachen
Blechabschnitt 8 mit einem oberen Steg 8a und einem
unteren Steg 8b mit vier Bohrungen 9, wobei die Boh-
rungen 9 zur Verbindung z. B. mit der Seitenwand der
Backmuffel ausgebildet sind.
[0049] Die Trägerschiene 2 bzw. deren zur Gesamt-
breite B des Vollauszugs 1 mit etwa einem Drittel beitra-
gende Blechabschnitt 8, wobei sich die Breitenabmes-
sung in Richtung quer zur Ausschieberichtung des Voll-
auszugs 1 gemäß P1 ergibt, ist vergleichsweise schmal
bzw. ist mit einer Breite B1 nur wenig breiter als eine
zweifache Materialstärke des Blechmaterials, aus dem
die Trägerschiene 2 gebildet ist.
[0050] Am oberen Steg 8a sind vier in Richtung zur
Mittelschiene vorstehende und in Längsrichtung der Trä-
gerschiene 2 beabstandete Lagerbolzen 10 vorhanden,
die zur drehbaren Lagerung von untereinander gleich-
förmigen Lagerrollen 11, 12, 13, 14 an der Trägerschiene
2 dienen. Die Lagerrollen 11 und 12 befinden sich auf
gleicher Höhe und sind nach oben etwas versetzt zu den
unteren Lagerrollen 13 und 14, welche ebenfalls auf einer
gemeinsamen Höhe liegen. Die vier Lagerrollen 11 bis
14 weisen umfänglich durchgehend eine konkav ausge-
bildete Lagerfläche 15 auf.
[0051] Die unteren Lagerrollen 13 und 14 rollen bei
einer Verschiebebewegung der Schienen 3 und 4 bzw.
der Mittelschiene 3 auf einer entsprechend der konkaven
Form der Lagerfläche 15 konvex ausgebildeten Innen-
seite 16a eines unteren Stegabschnitts 16 der Mittel-
schiene 3 ab. Damit die Abroll- bzw. Drehbewegung der
unteren Lagerrollen 13, 14 nicht beeinträchtigt wird, sind
die Lagerrollen 13, 14 oberseitig etwas z. B. um wenige
Millimeter von einem weiteren oberen Stegabschnitt 17
bzw. dessen Innenseite 17a beabstandet. Dieser Ab-
stand entspricht dem vertikalen Versatz der unteren La-

gerbolzen 10 zu den oberen Lagerbolzen 10.
[0052] Umgekehrt sind die oberen Lagerrollen 11 und
12 mit ihrer konkaven Lagerfläche allein im Abstütz- bzw.
Abrollkontakt mit einer konvex ausgebildeten Innenseite
des oberen Stegabschnitts 17 der Mittelschiene 3, was
ebenfalls Figur 2 verdeutlicht. Entsprechend bleiben die
oberen Lagerrollen 11, 12 unterseitig beabstandet zum
unteren Stegabschnitt 16.
[0053] Die oberen Lagerrollen 11 und 12 rollen an der
Innenseite des oberen Stegabschnitts 17 ab und die un-
teren Lagerrollen 13, 14 an der Innenseite des unteren
Stegabschnitts 16.
[0054] Die Wälzlagerkugeln 7 rollen zwischen einer
Außenseite 16b des Stegabschnitts 16 bzw. einer Au-
ßenseite 17b des Stegabschnitts 17 und einem unteren
Stegabschnitt 18 und einem oberen Stegabschnitt 19 der
Auszugschiene 4 ab.
[0055] Die durch umgebogenes Blechmaterial bereit-
gestellten Stegabschnitte 16, 17 sind entsprechend der
konvexen bzw. nach außen gewölbten Innenseiten auf
deren durch die Blechdicke getrennten gegenüberlie-
genden Außenseiten konkav bzw. nach innen gewölbt
ausgebildet. Die konkave Außenseite der Stegabschnitte
16, 17 ist angepasst an die Kugelform der Wälzlagerku-
geln 7, so dass diese gegenseitig in einem durchgehen-
den Abrollkontakt sind, was idealisiert einen Kontakt ent-
lang einer gekrümmten Linie darstellt.
[0056] Bezogen auf die Gesamtbreite B des Vollaus-
zugs 1 erstrecken sich die Stegabschnitte 16, 17, 18, 19
über eine Breite B2, was etwa ein weiteres mittleres Drit-
tel der Breite B bedeutet, wobei das Breitenmaß B2
gleichzeitig angenähert der Breite der Lagerrollen 11 bis
14 bzw. dem Durchmesser der Wälzlagerkugeln 7 ent-
spricht. Die weitere ein Drittel der Gesamtbreite B bilden-
de Breite B3 setzt sich im Wesentlichen durch eng be-
nachbarte Abschnitte der Mittelschiene 3 und der Aus-
zugschiene 4 samt einem schmalen Spalt dazwischen
und durch einen Teil des Wälzlagerkäfigs 5 zusammen.
[0057] Vorteilhafterweise ergibt sich bei dem erfin-
dungsgemäßen Vollauszug 1 eine vergleichsweise re-
duzierte Breite B, insbesondere da die Lagemittel zwi-
schen der Auszugschiene 4 und der Mittelschiene 3 und
zwischen der Mittelschiene 3 und der Trägerschiene 2
innerhalb des gleichen horizontalen Abschnitts bzw. zu-
einander in vertikaler Verlängerung benachbart liegen,
nur getrennt durch die Blechdicke der Stegabschnitte 16,
17.
[0058] Außerdem trägt die nur auf der der Trägerschie-
ne 2 abgewandten Seite geschachtelte Anordnung der
Mittelschiene 3 und der Trägerschiene 2 zur vorteilhaft
geringeren Breite B bei. Sowohl die Auszugschiene 4 als
auch die Mittelschiene 3, die im Schnitt im Wesentlichen
U-förmig sind, sind nicht mit der offen Seite vertikal bzw.
nach oben bzw. unten ausgerichtet, sondern sind hori-
zontal bzw. zur Trägerschiene hin offen, was ebenfalls
vorteilhaft ist.
[0059] Die Gesamtbreite B des Vollauszugs 1 mit z. B.
ca. 15 bis 20 Millimeter ist vorteilhaft vergleichsweise ge-
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ring verglichen mit Breitenabmaßen von bekannten Voll-
auszügen. Dadurch lässt sich mit dem erfindungsgemä-
ßen Vollauszug 1 eine effektive Nutzbreite eines mit den
Vollauszügen 1 verschieblichen Auszugs wie beispiels-
weise eines Gargutträgers vorteilhaft vergrößern gegen-
über herkömmlichen Vollauszügen.
[0060] Bei völlig ausgezogenem Vollauszug 1 stützt
sich ein darauf wirkendes Gewicht über den Kontakt der
Mittelschiene 3 über den oberen Stegabschnitt 17 mit
der vorderen oberen Lagerrolle 11 ab, wobei die hintere
untere Lagerrolle 14 das Gegenlager für den unteren Ste-
gabschnitt 16 bildet und somit vorne eine lediglich un-
merkliche Absenkung nach unten erfolgt. Im eingescho-
benen Zustand erfolgt die Abstützung über die vordere
untere Lagerrolle 13 und die hintere obere Lagerrolle 12.
[0061] Einen zum Vollauszug 1 vergleichbar aufge-
bauten alternativen erfindungsgemäßen Vollauszug 20
zeigen die Figuren 3 bis 5. Der Vollauszug 20 umfasst
eine Trägerschiene 21, eine Mittelschiene 22 und eine
Auszugschiene 23. Die Mittelschiene 22 und die Auszug-
schiene 23 sind bezogen auf die Mittelschiene 3 und die
Auszugschiene 4 funktionsgleich und entsprechend ge-
formt. Der Vollauszug 20 umfasst einen Wälzlagerkäfig
24 mit mehreren oberen und unteren untereinander iden-
tischen Wälzlagerelementen 25, welche kugelförmig
sind. Die Wälzlagerelemente 25 wirken lastübertragend
bzw. für die Verschiebebewegung zwischen der Auszug-
schiene 23 und der Mittelschiene 22.
[0062] Im Unterschied zum Vollauszug 1 sind keine
Lagerrollen an der Trägerschiene 21 angebracht, son-
dern es ist ein weiterer Laufwagen bzw. Lagerrollenkäfig
26 vorhanden, an dem drehbare untereinender identi-
sche Lagerrollen 27 bis 42 aufgenommen sind, welche
zwischen der Trägerschiene 21 und der Mittelschiene 22
lastübertragend bzw. zur ruhigen Verschiebung der Mit-
telschiene 22 relativ zur Trägerschiene 21 abrollend wir-
ken. Die Lagerrollen 36-42 sind in den Figuren nicht er-
sichtlich bzw. verdeckt.
[0063] Die Lagerrollen 27-42 umfassen im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel acht obere Lagerrollen 27 bis
34, welche jeweils drehbar gelagert sind an oberen La-
gerstiften 50 und acht jeweils an unteren Lagerstiften 51
drehbar gelagerte untere Lagerrollen 35 bis 42, welche
den Lagerrollen 27-34 gegenüberliegen. Die Lagerstifte
50 und 51 sind parallel bzw. im Einbauzustand horizontal
quer zur Verschieberichtung der Schienen 22, 23 aus-
gerichtet sind.
[0064] Sämtliche oberen Lagerrollen 27 bis 34 weisen
eine geschlossen umfänglich zu deren Drehachse mit
den Lagerstiften 50, 51 ausgebildete konkave Lagerflä-
che 43 auf. Ebenso weisen alle unteren Lagerrollen 35
bis 42 entsprechend konkav ausgebildete Lagerflächen
44 auf (s. Fig. 5).
[0065] Entsprechend der Mittelschiene 3 weist die Mit-
telschiene 22 einen unteren Stegabschnitt 45 und einen
oberen Stegabschnitt 46 auf.
[0066] Da die Mittelschienen 3 und 22 bzw. die Aus-
zugschienen 4 und 23 identisch im Querschnitt sind, kön-

nen diese vorteilhaft wahlweise für Vollauszüge gemäß
dem Vollauszug 1 oder gemäß dem Vollauszug 20 ver-
wendet werden. Lediglich bei der Trägerschiene muss
aus den möglichen bzw. unterschiedlichen Ausführungs-
varianten ausgewählt werden. Im Falle des Vollauszugs
20 ist die Trägerschiene 21 vorteilhaft für sich allein be-
trachtet weniger komplex als die Trägerschiene 2 aufge-
baut, insbesondere da keine Lagerzapfen 10 mit Lager-
rollen 11-14 vorhanden sind. Bei dem Vollauszug 20
muss jedoch der Lagerrollenkäfig 26 mit den Lagerrollen
27-42 als zusätzliches Element vorgesehen werden. Die
Auswahl zwischen den Vollauszügen 1 und 20 wird in
der Regel abhängig von dem jeweiligen Anwendungsfall
erfolgen, die sich z. B. in der ggf. maximal möglichen
Beladung unterscheiden.
[0067] Die Trägerschiene 21 weist eine Länge auf, wel-
che etwa der Länge der Mittelschiene 22 entspricht, was
etwas mehr als ca. zwei Drittel der Länge der Auszug-
schiene ausmacht. In der Grundform ist die Trägerschie-
ne 21 als einfach rechtwinklig umgebogenes Blechteil
mit einem Vertikalabschnitt 47 und einem über eine Um-
biegung rechtwinklig dazu ausgerichteten Horizontalab-
schnitt 48 ausgestaltet.
[0068] Der Horizontalabschnitt 48 weist einen zweila-
gigen Bereich auf, der durch einen zur Umbiegung zu-
rückgebogenen Abschnitt des Blechrandes des Horizon-
talabschnitts 48 gebildet ist.
[0069] Mit dem zweilagigen Bereich des Horizontalab-
schnitts 48 wird ein definierter Abrollabschnitt 49 für die
oberen und unteren Lagerrollen 27-42 gebildet. Am Ab-
rollabschnitt 49 ist oberseitig und unterseitig jeweils eine
gleichgeformte wulstartige obere konvexe Wölbung 49a
bzw. untere konvexe Wölbung 49b gebildet. Die Form
der Wölbungen 49a, 49b ist auf die konkave Ausformung
der Lagerflächen 43 bzw. 44 der Lagerrollen 27 bis 42
abgestimmt ausgestaltet. Die oberen Lagerrollen 27-34
rollen an der Wölbung 49a und die unteren Lagerrollen
35-42 rollen an der Wölbung 49b des Abrollabschnitts
49 ab. Die Wölbungen 49a, 49b stellen demnach Lauf-
flächen an der Trägerschiene 21 bereit.
[0070] Figur 6 verdeutlicht die passend aufeinander
abgestimmte konkave Lagerfläche der Lagerrollen 27-42
und die konvexe Lagerfläche der Wälzlagerelemente 25
und die dazugehörigen Laufflächen an den Schienen 21,
22, 23 des Vollauszugs 20.
[0071] Demgemäß sind die Lagerflächen 43, 44 der
Lagerrollen 27, 35 und die zugehörigen inneren Laufflä-
chen der Stegabschnitte 46, 45 bzw. die Wölbungen 49a,
49b so abgestimmt, dass eine in der Form passende bzw.
anschmiegend Anlage zwischen den Lagerflächen 43,
44 und den zugehörigen Laufflächen an den Stegab-
schnitten 45, 46 und den Wölbungen 49a, 49b erfolgt.
[0072] Quer zur Verschieberichtung bzw. in der in Fi-
gur 5 und 6 gezeigten Schnittebene ergibt sich eine erste
Kontaktstrecke K1 beim Lagerkontakt zwischen der La-
gerfläche des kugelförmigen Wälzlagerelements 25 und
der außenseitigen Lauffläche des Stegabschnitts 46. Ei-
ne weitere Kontaktstrecke K2 existiert beim Lagerkontakt
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zwischen der konkaven Lagerfläche 43 der Lagerrolle 27
und der innenseitigen Lauffläche des Stegabschnitts 46.
[0073] Die erste Kontaktstrecke K1 und die zweite
Kontaktstrecke K2 sind auf gegenüberliegenden Seiten
des Stegabschnitts 46 vorhanden, getrennt über die
Blechdicke des Stegabschnitts 46.
[0074] Die erste Kontaktstrecke K1 bildet idealisiert ein
Segment eines Kreisrings zum Mittelpunkt M des Wälz-
lagerelements 25, wobei der Radius R1 des Kreisrings
dem Radius des Wälzlagerelements 25 entspricht.
[0075] Die zweite Kontaktstrecke K2 bildet idealisiert
ebenfalls ein Segment eines Kreisrings zum Mittelpunkt
M des Wälzlagerelements 25 mit einem Radius R2, wo-
bei der Radius R2 dem Radius des Wälzlagerelements
25 zuzüglich dem Wert der Materialdicke a des Stegab-
schnitts 46 entspricht, also R2 = R1 + a bedeutet. Die
Kontaktstrecke K1 bildet demgemäß ein Segment eines
Kreisrings, welcher zum Kreisring, dessen Segment die
Kontaktstrecke K2 bildet, konzentrisch ist, wobei der ge-
meinsame Mittelpunkt der Punkt M ist.
[0076] Gemäß des erfindungsgemäßen Vollauszugs
20 ist vorteilhafterweise die konkave Form der Lagerflä-
che 43 der Lagerrolle 27 exakt dem Radius R2 ange-
passt. Die Auszugschiene 23 ist an ihrem oberen Ste-
gabschnitt 23a innenseitig so geformt, dass der Stegab-
schnitt 23a an dem oberen Wälzlagerelement 25 derart
in einen Lager- bzw. Abrollkontakt kommen, wobei sich
eine Kontaktstrecke K3 einstellt, welche einem Aus-
schnitt einer Kreislinie mit dem Radius R1 um den Mit-
telpunkt M darstellt.
[0077] Die obere konvexe Wölbung 49a ist im Schnitt
demgemäß als Ausschnitt einer Kreislinie mit einem Ra-
dius gemäß des Radius R2 ausgeformt.
[0078] Die vorgenannten Zusammenhänge gelten ent-
sprechend zwischen der unteren konvexen Wölbung 49b
der unteren Lagerrolle 35, dem Stegabschnitt 45, dem
unteren Wälzlagerelement 25 und einem unteren Ste-
gabschnitt 23b der Auszugschiene 20, da diesbezüglich
symmetrische Verhältnisse herrschen. Außerdem sind
entsprechende Zusammenhänge auch am Vollauszug 1
realisiert.

Bezugszeichenliste:

[0079]

1 Vollauszug
2 Trägerschiene
3 Mittelschiene
4 Auszugschiene
5 Wälzlagerkäfig
6 Wälzlagerelement
7 Wälzlagerkugel
8 Blechabschnitt
8a Steg
8b Steg
9 Bohrung
10 Lagerbolzen

11-14 Lagerrolle
15 Lagerfläche
16-17 Stegabschnitt
16a, 17a Innenseite
16b, 17b Außenseite
18-19 Stegabschnitt
20 Vollauszug
21 Trägerschiene
22 Mittelschiene
23 Auszugsschiene
23a, 23b Stegabschnitt
24 Wälzlagerkäfig
25 Wälzlagerelement
26 Lagerrollenkäfig
27-42 Lagerrolle
43 Lagerfläche
44 Lagerfläche
45 Stegabschnitt
46 Stegabschnitt
47 Vertikalabschnitt
48 Horizontalabschnitt
49 Abrollabschnitt
49a, 49b Wölbung
50, 51 Lagerstift

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1, 20) zur Führung eines Schubele-
ments, das mittels der Vorrichtung (1, 20) an einem
Wandabschnitt verschieblich bewegbar ist, wobei
die Vorrichtung (1, 20) eine an dem Wandabschnitt
befestigbare Trägerschiene (2, 21), eine dem Schu-
belement zuordenbare Auszugschiene (4, 23) und
eine zwischen der Auszugschiene (4, 23) und der
Trägerschiene (2, 21) wirkende Mittelschiene (3, 22)
umfasst, und lastübertragende Lagermittel zur be-
weglichen Lagerung der Schienen zueinander vor-
handen sind, um eine Verschiebebewegung der
Schienen über eine Ausziehlänge der Schienen zu
ermöglichen, dadurch gekennzeichnet, dass die
lastübertragenden Lagermittel wenigstens drei zwi-
schen der Trägerschiene (2, 21) und der Mittelschie-
ne (3, 22) vorhandene Lagerrollen (11-14, 27-42) mit
jeweils einer konkav geformten Lagerfläche (15, 43,
44), und zwischen der Mittelschiene (3, 22) und der
Auszugschiene (4, 23) vorhandene Wälzlagerele-
mente (6, 25) mit jeweils einer konvex geformten La-
gerfläche aufweisen, wobei eine Lastübertragung
der Lagermittel über die Lagerflächen (15, 43, 44)
erfolgt, und wobei an der Mittelschiene (3, 22) ein
Stegabschnitt (16, 17) ausgebildet ist, der außensei-
tig eine erste Lauffläche (16b, 17b) und innenseitig
eine zweite Lauffläche (16a, 17a) aufweist, wobei
die erste und zweite Lauffläche (16b, 17b, 16a, 17a)
über die Materialdicke des Stegabschnitts (16, 17)
voneinander beabstandet sind, so dass bei einer
Verschiebebewegung der Schienen die Lagerrollen
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(11-14, 27-42) über die konkave Lagerfläche (15,
43, 44) mit einem Abschnitt der innenseitigen zwei-
ten Lauffläche (16a, 17a) zusammenwirken und die
Wälzlagerelemente (6, 25) über die jeweilige konve-
xe Lagerfläche an einem Abschnitt der außenseiti-
gen ersten Lauffläche (16b, 17b) abrollen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittelschiene (3, 22) bezogen
auf den Nutzzustand der Vorrichtung einen oberen
Stegabschnitt (17, 46) und einen gegenüberliegen-
den unteren Stegabschnitt (16, 45) aufweist, wobei
zwischen den beiden Stegabschnitten (17, 16, 46,
45) ein Bereich bereitgestellt ist, in welchem die we-
nigstens drei Lagerrollen (11-14, 27-42) vorhanden
sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der obere Stegab-
schnitt (17, 46) und der untere Stegabschnitt (16,
45) gleichartig mit einer außenseitigen ersten Lauf-
fläche (16b, 17b) und einer innenseitigen zweiten
Lauffläche (16a, 17a) ausgebildet sind.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wälz-
lagerelemente (6, 25) zwischen der außenseitigen
ersten Lauffläche (16b, 17b) und einem Auszug-
schienen-Stegabschnitt (18, 19, 23a, 23b), welcher
der außenseitigen ersten Lauffläche (16b, 17b) ge-
genüberliegt, angeordnet sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
zugschiene (4, 23) einen oberen Auszugschienen-
Stegabschnitt (19, 23a) umfasst, welcher dem obe-
ren Stegabschnitt (17, 46) der Mittelschiene (3, 22)
zugeordnet ist, und einen unteren Auszugschienen-
Stegabschnitt (18, 23b) umfasst, welcher dem unte-
ren Stegabschnitt (16, 45) der Mittelschiene (3, 22)
zugeordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wälz-
lagerelemente obere Wälzlagerelemente (7, 25) und
untere Wälzlagerelemente (7, 25) umfassen, wobei
die oberen Wälzlagerelemente (7, 25) zwischen dem
oberen Auszugschienen-Stegabschnitt (19, 23a)
und dem oberen Stegabschnitt (17, 46) der Mittel-
schiene (3, 22) und die unteren Wälzlagerelemente
(7, 25) zwischen dem unteren Auszugschienen-Ste-
gabschnitt (18, 23b) und dem unteren Stegabschnitt
(16, 45) der Mittelschiene (3, 22) vorhanden sind.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
gerrollen (11-14) an der Trägerschiene (2) aufge-
nommen sind.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
gerrollen (27-42) an einem Rollenträger (24) aufge-
nommen sind, der zwischen der Trägerschiene (21)
und der Mittelschiene (22) vorhanden ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Rol-
lenpaar mit einer oberen Lagerrolle (27-34) und einer
unteren Lagerrolle (35-42) vorgesehen ist, deren je-
weilige Drehachsen zueinander ausgerichtet sind.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer
Verschiebebewegung der Schienen zumindest eine
Lagerrolle (27-42) des Rollenpaars zwischen einem
Abschnitt der Trägerschiene (21) und einem Ab-
schnitt der Mittelschiene (22) abrollt.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Rol-
lenpaar eine obere (27-34) Lagerrolle aufweist, de-
ren Lagerfläche (43) mit dem oberen Stegabschnitt
(46) und einer Lauffläche (49a) der Trägerschiene
(21) zusammenwirkt.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Rol-
lenpaar eine untere Lagerrolle (35-42) aufweist, de-
ren Lagerfläche (44) mit dem unteren Stegabschnitt
(45) und einer Lauffläche (49b) der Trägerschiene
(21) zusammenwirkt.

13. Möbel mit einem Korpus und/oder einem
Wandabschnitt, an dem ein Schubelement ver-
schieblich bewegbar aufgenommen ist, wobei eine
Vorrichtung (1, 20) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche vorhanden ist.
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